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Förderung von Investitionsmaßnahmen der Sportvereine 
hier: Beihilfeentscheidungen der Verwaltung gemäß den Sportförderungsgrundsätzen 

 
1. Dem Kreissportverband Neumünster wurde für die Anschaffung eines Multifunktions-

druckers eine Beihilfe von 25 % der Gesamtkosten in Höhe von 152,00 EUR ausgezahlt. 
 
2. Dem Reiterverein Neumünster wurde für den Kauf von 4 Schulponys eine Beihilfe von  

25 % der Gesamtkosten in Höhe von 1.062,00 EUR ausgezahlt. 
 
3. Dem Polizei-SV Union Neumünster wurde für die Anschaffung von 2 Tischtennisplatten 

eine Beihilfe von 25 % der Gesamtkosten in Höhe von 287,00 EUR ausgezahlt. 
 
4. Dem Reiterverein Neumünster wurde für die Erneuerung der Reithallentüren eine Beihilfe 

von 25 % der Gesamtkosten in Höhe von 620,00 EUR ausgezahlt. 
 
5. Dem TSV Gadeland wurde für die Anschaffung eines Servers eine Beihilfe von 25 % der 

Gesamtkosten in Höhe von 730,00 EUR ausgezahlt. 
 
6. Dem Reiterverein Neumünster wurde für die Neuerrichtung der Sperrzäune auf dem  

Außengelände eine Beihilfe von 25 % der Gesamtkosten in Höhe von 1.151,00 EUR  
ausgezahlt. 

 
7. Dem TS Einfeld wurde für die Erneuerung des Fußbodens im Bewegungsraum des 

Vereinsheimes eine Beihilfe von 25 % der Gesamtkosten in Höhe von 1.152,00 EUR 
ausgezahlt. 

 
8. Dem Ruder-Club Neumünster wurde für die Sanierung der Balkonabdichtung im 

Bootshaus an Einfelder See eine Beihilfe von 25 % der Gesamtkosten, höchstens jedoch 
1.825,00 EUR, zugesagt. 
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9. Dem 1. Pool-Billard-Club Neumünster wurde für die Anschaffung von Billardtuch für den 

Neubezug von 6 Pooltischen eine Beihilfe von 25 % der Gesamtkosten, höchstens jedoch 
300,00 EUR, zugesagt. 

 
10. Dem Schützenverein Neumünster e.V. wurde für die Installation einer ordnungsbehördlich 

vorgeschriebenen Alarmanlage eine Beihilfe von 25 % der Gesamtkosten, höchstens 
jedoch 905,00 EUR, zugesagt. 

 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Günter Humpe-Waßmuth 
Erster Stadtrat 
 
 
 


